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Zweites Blatt.
Aortsehnug der amtliche» Nekanutmachungeu im erste» Alatt.

Bekanntmachuna
betteffend BeschlWahm

Nr . Bst. 2009 . 17. K . N . A.

ml>BestimdserhebWg ooit eisemeii HeWrvern ttttb
Zentralheizullgskesseln.

Vom 20 . Oktober 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur

allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß. soweit nicht nach den allgemeinen Strafge-
stßen höhere Strafen vcrlvirkt sind, jede Zu-
duderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschristeitz
rach3 6 *) der Bekanntmachung über die Sicher-
«ellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom
, April 1917 (Rcichs-Gesetzbl. S . 376) und
!ede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach
®5**) der Bekanntmachung über Auskunstspflicht
vom 12. Juli 1917 fReichs-iGesetzbl. S . 604)
"chraft wird. Auch kann der Betrieb des'
vandelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
«Anhaltung unzuverlässigerPersonen vom Handel

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
Mstrafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern
ff « «o* allgemeinen Strafgesetzen höhere Slra-
F verwirkt sind, bestraft:

^ unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
Verse,teschafft, beschädigt oder zerstört, verwendet,
verkauft oder kauft oder ein anderes Veräußs-

, rungs! oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt:
Xer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
gegenstände zu verwahren und pfleglich zu be-

. Sandeln, zuwiderhandelt:
'grr den erlassenen Aus ' führunalO
vkstlinmungen zuwiderhandelt.

°nkL Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er
Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet ist,
.tn der gesetzten Frist erteilt oder wissen»tick,.

vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
603) untersagt werden-

3 1.
Lou der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

^uhrige oder unvollständige Angaben macht, oder
ober J li Einsicht in die Geschäftsbriefe
Ü>Ue«-̂ °^ sbucher oder die Besichtigung oder
^ ormchung der Betnebselnrichtungenoder RäumeWWVclftoft rtXnt« tun « C V•- r r • r

evtl. 9ütfA
dekni?ucyung der Betnebsemrichtuugenoder Räum

t für SelvkU . "vergert oder wer vorfätzlich die vorgeschriebe
-» «ollv lagerbucher einzurichten oder zu führen unter-itz bei ev. >Hublios
>. »oilkv

lahnverbi

ea
rfto§!

vB »ijl
wird ' mit Gefängnis 'bis ' zu "sechs' Monatm
mtt Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder

Mr-Ô d^ r Strafen bestraft, auch können
teiieQte/ , me verschwiegen worden sind, im Ur-
'hne7, , dem Staate verfallen erklärt werden,
irhli.^ ŵ rschled, ob sie dem Auskunftpflichtigen
Lfrir oder nutzt.
E ' .J & W  die Auskunft, zu der er auf

nv dieser Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht.,5 »gesetzten Frist erteilt oder unricktiae oben

Von der Bekauntmachung werden betroffen:
1. Alle vorhandenen und neu erzeugten, ge¬

brauchsfähigen, nicht in Heizungsanlagen einge¬
bauten guß- und schmiedeeisernen Zeniral-Heiz-
und Kühlkörper aller Art, insbesondcr! Radia¬
toren und Radiatoreiiglieder, Heizöfen und Rohc-
register, Heizkörper für Luftheizungen und Luft¬
erhitzer, Flanschenblechrohre, Heizrohre für höheren
Druck, Rippenelemente, Rippenrohrc, Gervächs-
hausheizrohre.

2.  Alle vorhandenen und neu erzeugten, ge¬
brauchsfähigen, incht in Heizungsanlagen einge¬
bauten guß- und schmiedeeisernen Kessel und Kes¬
selglieder für Zentralheizungsanlagen.

Rohre, die nur zur Zu- bczw. Ableitung von
Dampf, Wasser und Kühlflüssigkeit dienen, sotvie
Verbindungsstücke zu Heizkörpern und Kesseln»ver¬
den von dieser Bekanntniachung nicht betrosfen.

S 4.
Ausnahmen von der Beschlügiiahnie.

Die im 8 1 bezeichneten beschlagnahmten Ge¬
genstände können von der Kriegs-Rohstosf-Abtei-
lung des Königlich Preußischen Kriegsministeriunis,
Sekt. LI. „ Abt. Heizbetrieb", zur Verwendung!
fteigegebeu werden. Die Frcigabcanträge siud der
Sekt. LI. „ Abt. Heizbe,trieb" der Kriegs-Noh--
stoff-Abteilung in Berlin SW . 11, Königgrützer
r- traste 28, auf vorgeschriebenen, Formular in dop¬
pelter Ausfertigung einzureichen. Freigabeantrags-
formulare können von dieser Stelle bezogen
werden.

3 5.
Meldepflicht.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände(§. 1) unterliegen der Meldepflicht.

S 2.
Befchlaglmhme.

Die im § 1 bezeichneten Gegenstände tverdeu
hiermit beschlagnahmt.

S 3.

sendet»
!nhandlm>S.^

gefetzten Frist erteilt öder unrichtige oder
"uge Angaben macht, oder wer fahrlässig

Schniittstk-

t>»VT Är“. inaaib  wer wer fayriaffig
>» sgvvsefchrrcbenen Lagerbücher einzurichten oder
äoore » unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu

Mark bestraft.'

Beschlagnahme und Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die

Vornahme von Veränderungen an den von ihr be-
lührlen Gegenständenverboten ist und rechtsgeschäft-
liche Verfügungen über sie nichtig sind. Den rcchrs-
geschäftlicheu Verfügungen stehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zlvangsvollstreckung oder
Arrestvollziehuug erfolgen. Trotz der Beschlag¬
nahme sind alle Veränderungen und Verfügmigen
zulässig, die mit Zustimmung der Kriegs-Nohl-
stoff-Abteilnug des Königlich Preußischen Kriegs-
ministeriums, Sekt. LI . „Atzt. Äcizbetrieb", er¬
folgen.

8 6.

Meldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind:

>. alle Personen, die Gegenstände der im § 1
bezeichneten Art im Gewahrsam haben oder ge¬
habt haben, oder auf Lieferung solcher Gegen-
ständc Anspruch haben,

2.  landwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmer,
3. ösfentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬

bände*),
nu* wenn sie schon auf Grund einer Einzel-
beschlagnahme nach Nr. Bst. 1042/,1. 17. K. N. A.
gemeldet haben. Vorräte, die sich am' Stichtage
unterwegs befinden, sind nach ihrem Eintreffen
vom Empfänger zu melden.

Aach 8 2 beschlagnahmte Gegenstände, die sich
bereits aus einer Aaustselle befinden, aber noch nicht
fertig eingebaut siird, sind von dem Lieferanten
zu mcldtzn, gleichgültig ob die Gegenstände an
den Lieferanten schon bezahlt sind oder nicht.
Gegenstände dieser Art sind jedoch bei der Mel¬
dung besonders zu kennzeichnen. (

l

) Demgemäß»erstreckt sich die Beka»intmachunä
h ; Achluhe , stistische, kommunale, im Gigen-
tum des Reichs oder eines Bundesstaates stehende
Gegenstände der im § 1 jgenchnnten Art . j.



Stichtag . Meldefrist.

.. Maßgebend für die Meldungen ist der bei
Beginn ses Stichtages tatsächlich vorhandene Be¬
stand. Stichtag für die erste Meldung ist de»
1. November 1917 : die hierauf bezüglichen Mel¬
dungen müssen spätestens bis 15 . Novcknber 1917
(Meldeterniin ) erstatte ^ sein-

Weitere Meldungen kann die Kriegs - Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Krieg - mini-
steriums . Sekt . El . . .Abt , Solzbetrieb " . verlangen.

« 8.
Art der Meldung.

Die Meldungen müssen , getrennt für Heiz¬
körper und Kessel, auf den vorgeschriebenen amt¬
lichen Meldescheinen , die bei der Sekt . LI . „ Abt.
Heizbetrieb " der Kriegs -Rohstofs - Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsmiisisteriums erhältlich
sind, erfolgen . Die Anforderung hat auf einer
Postkarte zu erfolgen , welche mit deutlicher Unter¬
schrift und genauer Adresse zu versehen ist. Die
Meldescheine dürfen zu anderen Mitteilungen als

zur Beantwortung der darin gestellten Fragen
nicht benutzt werden - Bon den erstatteten Mel¬
dungen ist eine Abschrift (Durchschlag ) von dem
Meldenden zucückzubehaltcn und anfzubewahren.
Die Meldungen sind lückenlos ausgefüllt und post-
frei gemacht an die Sekt . EL „Abt . Heizbetrieb
der Kriegs -Rohstoff -,Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums in Berlin SW . 11,
Königgrätzer Str . 28 , einzureichen.

§ W.
Anfragen.

8 9.
Lagerduch, AuskunftSerteilung.

Jeder Meldiepflichtige hat ein Lagerbuch zu
führen , aus dem jede Aenderung in den Vorrats-
.mengen un» ihre Verwendung ersMlich sei« muß.
Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges
Lagerbuch führt , braucht ein besonderes Lager¬
buch nicht eingerichtet zu werden . Beauftragten
der Militär - oder Polizeibehörden ist dre Prüfung
des Lagerbuches sowie die Besichtigung der Be-
triebseinrtchtuugen und der Räume zu gestatten,
in denen meldepstichtige Gegenstände erzeugt , ge¬
lagert oocr ftilgehalten werden oder zu vermuten
sind.

Alle Anfragen , die diese Bekanntmachung
treffen , sind an die Kriegs -Rohstojf - Abtech,^
Königlich Preußischen Kriegs 'ministeriums,
El . „ Abt . Heizbetrieb " in Berlin SW . 1i , $
grätzer Straße 28 , zu richten. Der Zopf
Schreibens ist mit der Aufschrift : „Bett,
betrieb " zu versehen.

811.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit 58egütn
20 . Oktobers 1917 in Kraft.

Die 'Einzelverfügungen Nr . Bst. lOfc’/i
A . R . A ., betreffend Beschlagnahme von ch
Heizkörpern treten gleichzeitig außer Ach

Frankfurt a. M ., den 20. Oktober 1917.

Stellv . Generalkommando des 18 Armch

Mainz , den 20 . Oktober 1917.

Das Gouvernement der FestungM

XVIII. Armeekorps
Llellvertretenckes Seneralkommanao.

Abt. IHb Nr. 20 251/5704.
SRctr. : Arbeitshilfe in der Land- und Forfüvirt-

Zeichnunaen und Beschreibungen der Apparate
sind im Bedarfsfälle auzusordern.

Rüüeshcim , den 18 . Oktober 1917.
Der Königliche Landrai . -

schüft.

Verordnmg
Auf Grund des 8 9b des Gesetzes! vom 4.

Juni 1851 in Verbindung mit dem Reichsgesetze
vom 11 . Dezember 1915 ordne ich für den mrr
unterstellten Korpsbezirk und - im Einvernehmen
mit dem Gouverneur — auch den Befehls-
bereich der Festung Mainz an:

Die Verordnung vom 7 . April 1917 (Illd
Nr . 6853/2171 ) tritt nicht, wie in 8 7 vorgesehen,
nur 15 . Oktober 1917 außer Kraft , sonder» «tlt
bis auf weiteres.

Frankfurt a. M „ 25 . September 1917.
Der ttrll ». Kommandierend « Äentral.

Siebet,
Generalleutnant.
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1,80

2,4°
2.80

Nleischhöchstpreife.
Die Höchstpreise betragen für das Psnno:

Rindfleisch:
Rindfleisch mit Beilage 25 Prozent
Rostbraten mit Knochen 30 Prozent
Lenven ohne Knochen, Zunge
Knochen - „

Kalbflersch:
Kalbfleisch mit Beilage 33 % Prozent
Kotelett«
Leber
Schnitzel

Schw einefleisch:
Schweinesleisch mit ' eingewachseticn

Knochen (jede Beilage von germgwer-
tigen Teilen und Knochen ist verboten)

Schweinefleisch ohne Knochen , rohes
Schmalz

Geschnittene Schweinekoteletten
Kopf , Rüssel mrd Haspel

8lberfleisch (Rücken- und Kammstück
ohne Beilage)

Kopf , Rüssel und Haspel , gepökelt
Füße , gepökelt
Ausgelassenes Fett (reines Schweine¬

schmalz)

2, - ~ k
2.60 „
3.20 „
0,50 „

1.90

2,50
2,20
0,90
0.30

Blut - und Leberwurst
Fleischwurst und Fleischmagen

.2,60
1,802 -

Schaffleisch:
(mit eingewachscnen Knochen)

Hals und Brust
Bug uno Kamm
Keule und Rücken

Rüdesheim . den 19 - Oktober 1917.
Der Krelsausschuß des RheingaukreiseS.

Nafiaursche Waisenpfiege.
O  RüdeSheftn , 23. Okt. Auch während der

Kriegszeit , die so sehr den Opfcrsinn der Daherm-
gebliebenen in Anspruch nimmt , darf em Werk
der Barmherzigkeit nicht vergessen werden : die
Fürsorge für unsere armen Waisenkinder . Met
besonderem Recht wendet sich aber Landeshaupt¬
mann Krekel-Wiesbaden jetzt an den Wohltätrg-
keitssinn der Bevölkerung : siwd doch gerade 100
Fahre verflossen , daß die nassauische Warsenpslege
ins Leben gerufen worden ist. Sie wurde , wre wrr
dem diesjährigen Bericht entnehmen , durch Edikt
des Herzogs Wilhelm von Nassau vom 19 . Ok¬
tober 1816 errichtet und begann ihre Tätigkeit
im Jahre 1817 . Im Berichtsjahre 1916 betrugen
die Einnahmen 170991 Mark , worin an Haus-
lolleften 41 760 Mark enthalten sind. Dre Ge-
ämtausgaben betrugen 124313 Mark , darunter

87934 Märk Pflegegelder für insgesamt 80a
Waisen und 25000 Mark für Krnppelfstrsorge.
Die Hauskollekte für 1917 ist bereits in Vorbe¬
reitung . und werden die Pfarrgeistlichen darauf
hingewiesen , daß sie durch eine vorgängige , ge¬
eignete Kanzelansprache ihre Kirchspielangehörrgest
über die Bedeutung der Sammlung belehren und
auf einen günstigen Erfolg der Kollekte hinwrrken
können. Möge jeder unserer geehrten Leser auch
im Bekanntenkreise und wo sich sonst Gelegenhest
bietet , für die armen Kleinen , wirken , da natur¬
gemäß jetzt nicht von allen Testen die Gaben
so reichlich fließen können, wie in goldenen Frie-
denstzciten.

lieber die in diesen Gebieten überschüssigen°
gen Gemüse verfügt die Reich sistelle , bh
erster Linie die für den Bedarf des Feldheers
der Marine , sowie die Versorgung der Kmso
fabriken unbedingt notwendigen Mengen zu
fügung stellen muß Die darüber Hiwis
Anlieferung kommenden Mengen gibt die SHL
stelle an die Bedarfs - B ezirksstelliij
die wöchentlich in Berlin Bedarfsanmeldungen
reichen. Diese Bedarfsanmeldungen nachA
können aber immer nur Zn sch ußmcngrn
deuten , denn die einzelnen Konsument
es nun Kommunalverbände oder ÄrotzvabrA
müssen immer wieder auf ocn Bezug Ml
freien Handel aus solchen  Gebreien W
sen werden , die nicht öffentlich bewirtii
werden.

2,40
2,60
3»

An bl« Herren Uüraermeifler de« KreisesI
Auf die in der nächsten Nummer des st̂ gr-

rungs -Amtsblattes veröffentlichte Bekanntmachung
des Herrn Handelsmunsters vom 2o . v. Mts .,
I Nr III 5695 , betreuend Zulassung von Aze
lylenschweißapparaten mache ich hrerdurch auf

Die Apparate der Firma Bosnische Clcktrizi
täts - Aktiengesellichast in Lechbruk (Schwaben ) , de
ne » die genannte Vergünstigung . gewährt wird,
müssen mit einem Fabrikschild verleben fern, das
bis aus die Thpcnnummer „ A 34 anstelle von
,J die im Erlasse vom 13 . Jul , 1914

angeführten Angaben enthält.
Mit den Apparaten muß die unter Nr . 12

vom Deutschen Azetylenverern geprüfte Wasser¬
vorlage verbunden feist.

In den für unseren  Bezirk in &
kommenden Haupterzeugcrgebieten , wie
Baden , sowie in Hessen — ausgenommen
Hessen — ist Bewirtschaftung erfolgt. Es st
zwecklos , in diese Gebiete Aufkäufer zu an
da für die durch den Handel aufgekauften"
niemals Besörderungsschcine ausgestellt 1
können. Außer den genannten Gebieten wn
noch in Schleswig - Holstein , Posen «®
der Provinzen Schlesien und Sachsen Ke

schastung durchgesührt. Immerhin iMJ
ganze Reihe von Erzeugergebieten vorp
denen , sei es durch den Handel , sei 6
Produzenten , natürlich zu dm festgeseM
preisen Gemüse gekauft werden kann.
zu erwarten , daß wenn erst die
gemüse voll einsetzt, die augenblicklich^
Knappheit  auf den Großmam« .
regelmäßige Zufuhren bev» ]
den kann.

Zw ec6CttSWiUClDtrfDtaUBB
wird uns von der Rhein -mainischen Lebcnsmittel-
stelle zwecks Aufklärung der Bevölkerung ge¬
schrieben: Die Versorgung der Großstädte mit
Ge/mü se , die bisher durch die starke Inan¬
spruchnahme der Landwirte durch die Kartoffelernte
beeinträchtigt war , leidet allgemein darunter , daß
die Ernte an Weißkohl  in vielm Gebretm
weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist,
und auch die Ernte an Zwiebeln  ist außer¬
ordentlich gering gewesen - Eine Beschlagnahme
von Herbstgemüse ist aber nicht eingetreten : wohl
sind gewisse Beschränkungen in manchen Erzeuger¬
gebieten dadurch erfolgt , daß dort die öffentliche
Bewirtschaftung des Gemüses stattfindet . Diese
össentliche Bewirtschast ung  hat zur
Folge , daß in den betreffenden Gebieten die Be-
«irkslstelle  Kauf und Berkauj reaelt.
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